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Krieg auf kleinem Feuer
2/6

Sie sind für viele das Inbild von Renitenz und
Verbohrtheit – die israelischen Siedler, die sich auf
Aussenposten wie dem nahe dem Siedlungsblock Gush
Etzion gelegenen Pnei Kedem niederlassen. Und doch
verschliessen sie sich dem Fortschritt nicht, solange er
ihre Ideologie nicht tangiert: Das igluförmige Haus,
dessen Entstehen der Schweizer Fotograf Meinrad
Schade festgehalten hat, ist nach ökologischen
Kriterien gebaut. Die künftigen Bewohner müssen
keine Furcht haben, schon bald wieder vertrieben zu
werden. Obwohl Pnei Kedem gemäss internationalem
Recht illegal errichtet wurde, geniesst es seit 2003 den
Status einer permanenten Siedlung und wird durch das
Verteidigungsministerium mit Elektrizität und anderen
Diensten versorgt.

Staatsrechnung

Herausforderungen
für die Schuldenbremse
Gastkommentar
von ANDREAS LIENHARD, AUGUST MÄCHLER
UND AGATA ZIELNIEWICZ

Die Schuldenbremse gilt als Erfolgsmodell: Seit
ihrem Bestehen konnten die Bruttoschulden des
Bundes von rund 130 auf rund 100 Milliarden
Franken reduziert werden.Auf die Probe gestellt
wird nun das Funktionieren der Schuldenbremse
mit der Staatsrechnung 2017. Der Bund kann
nämlich in dieser Staatsrechnung aussergewöhn-
lich hohe Einnahmen bei den Verrechnungssteu-
ern verzeichnen.Diesen Steuereinnahmen folgen
in den nächsten Jahren in erheblichem Umfange
Steuerrückerstattungen.Auf diese Rückerstattun-
gen bestehen Ansprüche der Steuerzahlenden,
weshalb sie unausweichlich künftige Haushalte
belasten. Damit vermindert sich der finanzpoliti-
sche Spielraum.

Um diesen Effekt abzumildern, bildete der
Bundesrat in der Jahresrechnung 2017 Rückstel-
lungen im Umfange von 2 Milliarden Franken zu-
lasten der Finanzierungsrechnung. Fallen die
Rückerstattungen effektiv an, so kann der Bun-
desrat die Rückstellungen auflösen und auf diese
Weise den zulässigen Höchstbetrag für Ausgaben
anheben.

Eingewendet worden ist in der aktuellen politi-
schen Debatte nun, dass die für die Schulden-
bremse massgebende Finanzierungsrechnung des
Bundes im Wesentlichen nur finanzierungswirk-
sameVorgänge erfasse.Anders als die Erfolgsrech-
nung, die der Bund daneben auch führt und an die
mehrheitlich in den Kantonen für die Steuerung
der Finanzen angeknüpft wird, werden in der
Finanzierungsrechnung nicht zahlungswirksame
Wertveränderungen nicht erfasst.

DieAnknüpfung der Schuldenbremse des Bun-
des allein an die Einnahmen und Ausgaben eines
Rechnungsjahres hat etwas Bestechendes: Durch
deren Einfachheit und den weitgehendenVerzicht
auf Bewertungsvorgänge erhält das Instrument
eine hohe Glaubwürdigkeit.

Die Grösse des Bundeshaushalts erlaubt es da-
bei, dass «normale» Schwankungen bei den Ein-
nahmen oderAusgaben ausgeglichen werden kön-
nen und nicht verfälschend wirken. Hat der Bun-
deshaushalt in einem Jahr aber aussergewöhnliche
Ausgaben zu verkraften oder profitiert er von
einem unerwarteten Geldsegen, so können uner-
wünschte Verwerfungen auftreten.

Mit aussergewöhnlichen Einnahmen wird der
Ausgabenplafond nach oben gedrückt, und die
Bundesbehörden könnten verleitet werden, die
Geldschleusen zu öffnen.Umgekehrt belasten aus-

sergewöhnlicheAusgaben den Haushalt und kön-
nen damit nach Sparmassnahmen rufen, obschon
strukturell Ausgaben und Einnahmen des Bundes
im Gleichgewicht sind.

Aufgefangen werden können solche Verwer-
fungen, soweit sie als ausserordentlicheAusgaben
und Einnahmen nicht in das ordentliche Finan-
zierungsergebnis einfliessen. Für diese ausser-
ordentlichen Ausgaben und Einnahmen gilt seit
2010 die sogenannte Ergänzungsregel zur Schul-
denbremse.Die aussergewöhnlich hohen Einnah-
men aus der Verrechnungssteuer im Rechnungs-
jahr 2017 sind nicht in der Art, sondern nur von
der Höhe her ausserordentlich.Wohl aus diesem
Grunde hat das Finanzdepartement diese Ein-
nahmen nicht den ausserordentlichen Einnahmen
gutgeschrieben.

Der gewählteWeg mit der Bildung von Rück-
stellungen, die der Bund an sich nur bei der Er-
folgsrechnung und der Bilanz kennt, erlaubt
ebenfalls eine Glättung des Haushalts über meh-
rere Jahre. Insofern ist das Vorgehen für diese
Einnahmen, die ja bei einer engen Betrachtung
nur zum Teil als Einnahmen des Bundes angese-
hen werden können, zumal sie unter demVorbe-
halt der Rückerstattung eingehen, unter dem
Aspekt eines ausgeglichenen und auch über die
Jahre geglätteten Haushalts durchaus verständ-
lich – aber nur schwer mit dem Finanzhaushalt-
gesetz in Einklang zu bringen.

Der Rechtssicherheit diente es, wenn für den
Umgang mit aussergewöhnlichen Vorfällen, wie
sie bei der Verrechnungssteuer aufgetreten sind,
eine klare gesetzliche Regelung geschaffen würde.
Zudemwäre zu prüfen, ob für die Gewährleistung
des Haushaltsausgleichs inskünftig nicht besser an
die Erfolgsrechnung, die Rückstellungen zulässt,
angeknüpft werden sollte.

Die vom Bund befolgten Rechnungslegungs-
standards schliessen politisch geprägte Bewertun-
gen weitestgehend aus, womit die Gefahr von
Manipulationen der Ausgabenbegrenzungsregel
bei einerAnknüpfung an die Erfolgsrechnung ge-
ring wäre.Für einen derartigen Systemwechsel mit
einem Übergang zur finanzpolitischen Steuerung
des Bundeshaushalts über die Erfolgsrechnung
wäre allerdings eine Revision der Bundesverfas-
sung nötig.

Andreas Lienhard ist Professor für Staats- und Verwal-
tungsrecht an der Universität Bern; August Mächler ist
Titularprofessor an der Universität Zürich; Agata Zielnie-
wicz ist Rechtsassessorin in Genf; sie sind Autoren des
Buches «Öffentliches Finanzrecht», Bern 2017.

Freiheitsstrafe und Verwahrung

Lebenslängliche
Verwirrung
Gastkommentar
von THOMAS MANHART, THOMAS NOLL
UND JÉRÔME ENDRASS

Das Bezirksgericht Lenzburg hat letzten Freitag
im Fall des Rupperswiler Mörders sein Urteil ge-
sprochen: lebenslängliche Freiheitsstrafe und
ordentliche Verwahrung. Rundherum wurde die-
ses Urteil als sachgerecht und angemessen bewer-
tet. Der Gedanke, die Verwahrung sei gewisser-
massen eine zweite Sicherungslinie für den Fall,
dass der Täter doch irgendwann aus der lebens-
länglichen Freiheitsstrafe entlassen werde, ist
nachvollziehbar.Tatsächlich ist diese Kombination
von lebenslänglicher Freiheitsstrafe und Verwah-
rung aber juristischer Nonsens: Aus einer lebens-
länglichen Freiheitsstrafe ist eine Entlassung frü-
hestens nach 15 Jahren möglich, jedoch nur, wenn
derTäter als nicht mehr gefährlich eingestuft wird.
Wer aber nicht mehr gefährlich ist, kann von Ge-
setzes wegen auch nicht verwahrt werden. Denn
eine Verwahrung setzt immer eine erhöhte Ge-
fährlichkeit voraus.Wegen dieser Zirkellogik wird
der RupperswilerTäter nie von der Freiheitsstrafe
in die Verwahrung wechseln.

Wie beim Rupperswiler Fall hört man bei
schwersten Verbrechen immer wieder, dass die
lebenslängliche Freiheitsstrafe quasi zum ultimati-
ven Schutz der Bevölkerung mit einer lebensläng-
lichenVerwahrung kombiniert werdenmüsse.Wer
so argumentiert, will zwei Dinge: Sühne und
Sicherheit. Genau das bietet jedoch bereits die
lebenslängliche Freiheitsstrafe. Denn wer als ge-
fährlich eingestuft wird, wird nicht aus der Frei-
heitsstrafe entlassen – egal wie lange er schon sitzt.

Wo liegt also das Problem? Erstens beim Zeit-
punkt der ersten Überprüfung. Unabhängig von
der Schwere der Tat und der Gefährlichkeit eines
Täters muss gemäss heutigem Gesetz schon nach
15 Jahren die Möglichkeit einer Entlassung über-
prüft werden. Zweitens liegt genau hier ein Miss-
verständnis vor:Vielerorts geistert immer noch die
Idee herum, dass bei einer lebenslänglichen Frei-
heitsstrafe die Entlassung nach 15 Jahren der Nor-
malfall sei. In der Praxis trifft dies schon längst
nicht mehr zu. Es gibt viele lebenslängliche Frei-
heitsstrafen, die 20, 30 Jahre oder länger dauern.

Undwo liegt die Lösung?Wir können das Straf-
gesetz ändern. Bei lebenslänglich verurteilten
Tätern sollen in jedem Fall die Gerichte über eine
Freilassung entscheiden.Vor allem sollen die Ge-
richte aber die Möglichkeit haben, den frühest-
möglichen Zeitpunkt der Entlassung direkt im
Urteil zu regeln. In Deutschland kann das Gericht
beim Aussprechen einer lebenslangen Freiheits-

strafe eine «besondere Schwere» der Schuld fest-
stellen. Dies hat zur Folge, dass eine Entlassung
auch bei geringer Rückfallgefahr nicht schon nach
15 Jahren möglich ist. Eine entsprechende Geset-
zesänderung würde also den Gerichten ermög-
lichen, imUrteil festzuhalten, dass frühestens nach
20, 25 oder 30 Jahren oder beim Erreichen des 65.
oder 70. Lebensjahres eine Entlassung erstmalig
geprüft werden darf.

Alles gut und recht.Aber wieso nicht gleich von
Beginn an eine endgültige Verurteilung zu einer
Freiheitsstrafe bis zum Tod fordern und eine Ent-
lassung ganz ausschliessen? Weil es ein gefähr-
licher zivilisatorischer Rückschritt wäre. Diese
Menschen, egal wie sie sich entwickeln, für immer
von der Versöhnung, Vergebung und Wiederauf-
nahme in die bürgerliche Gesellschaft auszu-
schliessen, ist falsch.Denn es entspricht nicht unse-
rem Menschen- und Weltbild, nur auf Sühne und
Vergeltung zu setzen. Ein moderner Rechtsstaat
muss sich daran messen lassen, ob er gerade auch
diejenigen Straftäter human behandelt, deren
widerwärtige Taten Abscheu und Unverständnis
verdienen. Jemanden zu entlassen, der imGefäng-
nis alt und gebrechlich geworden ist, soll nicht aus-
geschlossen werden. Bereits heute steigt die Zahl
der greisen Gefangenen markant an. Vollzugs-
anstalten geraten dabei an Grenzen. Einerseits,
weilAufseher keine Pfleger sind, und andererseits,
weil die Betreuung viel Geld kostet.

Würde man das Gesetz im obigen Sinn anpas-
sen, könnte auch die Fehlkonstruktion der lebens-
langen Verwahrung wieder aufgehoben werden.
DieVerwahrung ist nur so lange vertretbar, als der
Grund der Massnahme, eben die Sicherung, ge-
geben ist.Wie lange das sein wird, kann zum Zeit-
punkt des Urteils niemand mit Gewissheit sagen.
Und deshalb kann auch keine «lebenslange» Ver-
wahrung ausgesprochen werden.Toter Buchstabe
im Gesetz bringt ausser Verwirrung nichts und
sollte wieder entfernt werden. Gut gemeint ist oft
das Gegenteil von gut.Das trifft besonders auf die
Strafrechtsrevisionen zu, die in den letzten Jahren
durchs Parlament gepeitscht wurden.Bereits steht
eine neue vor derTür.Die Politik sollte mehr Sorg-
falt walten lassen, statt eine flächendeckende Ver-
schärfung durchzudrücken, die auch diejenigen
trifft, bei denen sie überhaupt nicht nötig ist.

Thomas Manhart ist Leiter des Amts für Justizvollzug
Zürich, Thomas Noll ist Leiter Fachstelle Forensik im Amt
für Justizvollzug Zürich und Lehrbeauftragter an den Uni-
versitäten St. Gallen und Zürich; Jérôme Endrass ist
Stabschef im Amt für Justizvollzug Zürich und Professor
an der Universität Konstanz.
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